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§ 1 

Allgemeines – Geltungsbereich 

(1) Unsere Geschäftsbedingungen gelten aus-
schließlich; entgegenstehende oder von unse-
ren Geschäftsbedingungen abweichende Be-
dingungen des Kunden erkennen wir nicht an, 
es sei denn, wir hätten ausdrücklich schrift-
lich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Ge-
schäftsbedingungen gelten auch dann, wenn 
wir in Kenntnis entgegenstehender oder von 
unseren Geschäftsbedingungen abweichender 
Bedingungen des Kunden die Lieferung an 
den Kunden vorbehaltlos ausführen. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und 
dem Kunden zwecks Vertragsausführung ge-
troffen werden, sind im Vertrag, im Angebots-
schreiben, der Auftragsbestätigung sowie die-
sen Bedingungen schriftlich niedergelegt.  

(3) Diese Geschäftsbedingungen gelten nur ge-
genüber den in § 310 Abs. 1 BGB Genannten. 

§ 2 

Angebot – Angebotsunterlagen  

(1)  Unsere Angebote sind stets freibleibend. 
Aufträge werden für uns erst bindend, wenn 
sie von uns schriftlich bestätigt werden. Als 
Auftragbestätigung gilt im Falle umgehender 
Lieferung auch der Lieferschein oder die Wa-
renrechnung. 

(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen 
und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte sowie sonstige 
Schutzrechte vor. Dies gilt insbesondere für 
solche schriftlichen Unterlagen, die als „ver-
traulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weiterga-
be an Dritte bedarf der Kunde unserer aus-
drücklichen schriftlichen Zustimmung. 

(3)  Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie 
Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, 
Gewichts- und Maßangaben sind, soweit nicht 
anders vereinbart, nur annährend maßgebend, 
wenn Abweichungen handelsüblich oder 
technisch bedingt und insbesondere auf Ma-
terialeigenschaften und Toleranzen zurückzu-
führen sind. Dies gilt auch für technische Än-
derungen und Verbesserungen, die weder das 
äußere Erscheinungsbild noch die Funktionali-
tät verändern.  

(4) Angaben in Angeboten (z.B. Angaben zur 
Lebensdauer) gelten im Zweifel nicht als Halt-
barkeitsgarantien, es sei denn, dass eine sol-
che ausdrücklich von uns übernommen wur-
de. Proben und Muster gelten, soweit nicht 
anders vereinbart, als annährende Anschau-
ungsstücke für Qualität, Abmessungen und 
Farben. 

 

(5) Wird das Angebot aufgrund von Unterlagen 
des Kunden erstellt, so sind diese Unterlagen 
nur verbindlich, wenn im Angebot auf sie Be-
zug genommen wird. 

§ 3 

Preise – Zahlungsbedingungen 

(1) Einzelheiten über die Preisstellung ergeben 
sich aus dem detaillierten Angebot bzw. den 
Preislisten. Zur Berechnung kommt der am 
Tage der Lieferung gültige Tagespreis, wenn 
nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich 
vereinbart wurde. Die Preise gelten in Euro (€) 
und schließen Verpackung, Versicherung und 
sonstige Versandkosten nicht ein.    

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in 
unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in 
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstel-
lung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

(3)  Verändert sich bis zum Liefertage ein für die 
Preisbildung maßgeblicher Faktor wie Löhne 
und/oder Energiekosten und/oder Kosten für 
Vormaterial und/oder Hilfs- und Betriebsstof-
fe, sind wir berechtigt, die Preise entspre-
chend anzupassen. Im Falle einer solchen 
Preiserhöhung ist selbige auf maximal 10 % 
des vereinbarten Preises beschränkt.  

 (4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung 
nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto 
(ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab 
Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten 
die gesetzlichen Regeln die Folgen des Zah-
lungsverzugs betreffend. 

(5) Vertreter und sonstige im Außendienst ste-
hende Personen sind zur Entgegennahme von 
Geld ohne unsere schriftliche Vollmacht nicht 
berechtigt. Zahlungen an solche Personen 
leistet der Kunde auf eigenes Risiko.  

(6) Zahlungen im sog. Scheck-Wechsel-Verfahren 
bedürfen stets der besonderen Vereinbarung. 
Gutschriften über Wechsel und Schecks erfol-
gen abzüglich der Auslagen mit Wertstellung 
des Tages, an dem wir über den Gegenwert 
verfügen können. Schecks und Wechsel wer-
den im übrigen nur erfüllungshalber und unter 
dem Vorbehalt der jederzeitigen Rückgabe 
hereingenommen. 

(7) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur 
zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unstreitig oder von uns anerkannt 
sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zu-
rückbehaltungsrechts insoweit befugt, als 
sein Gegenanspruch auf dem gleichen Ver-
tragsverhältnis beruht. 



 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

  Stand: 03-2011 2

§ 4 

Liefer- und Leistungszeit 

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Liefer-
zeit setzt die Abklärung aller technischen und 
abwicklungstechnischen Fragen voraus. 

(2)  Liefertermine oder Fristen werden nach Mög-
lichkeit eingehalten. Soweit nicht etwas ande-
res vereinbart wurde, sind sie unverbindliche 
Angaben. 

 (3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder 
verletzt schuldhaft sonstige Mitwirkungs-
pflichten, so sind wir berechtigt, den uns in-
soweit entstehenden Schaden, einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu ver-
langen. Im Falle des Annahmeverzuges erfolgt 
die Zwischenlagerung der Ware, auf Kosten 
des Kunden, bei einem Spediteur.  

(4) Bei Eintritt des Annahme- bzw. Schuldnerver-
zuges geht die Gefahr eines zufälligen Unter-
gangs oder einer zufälligen Verschlechterung 
der Kaufsache auf den Kunden über.  

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag 
ein Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 
Nr. 4 BGB oder § 376 HGB ist. Gleiches gilt, 
wenn der Kunde in Folge eines von uns zu 
vertretenden Lieferverzugs berechtigt ist, den 
Fortfall seines Interesses an der weiteren Ver-
tragserfüllung geltend zu machen. In diesem 
Fall ist unsere Haftung auf den vorhersehba-
ren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf ei-
ner von uns zu vertretenden vorsätzlichen 
Verletzung des Vertrages beruht; ein Ver-
schulden unserer Vertreter oder Erfüllungsge-
hilfen ist uns zuzurechnen. 

(6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Best-
immungen, sofern der Lieferverzug auf einer 
von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; 
ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Im Falle 
einer grob fahrlässigen Vertragsverletzung ist 
die Schadensersatzhaftung auf den vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Scha-
den begrenzt.  

(7) Wir haften auch nach den gesetzlichen Best-
immungen, soweit der von uns zu vertretende 
Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in 
diesem Fall ist die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schaden begrenzt. Wesentliche Ver-
tragspflichten sind solche, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Ein-
haltung der Kunde regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf.

 
 

(8) Im Übrigen haften wir im Falle des Lieferver-
zugs in Höhe von maximal 5 % des Lieferwer-
tes.  

(9) Eine weitergehende Haftung für einen von uns 
zu vertretenden Lieferverzug ist ausgeschlos-
sen. Weitere gesetzliche Ansprüche des Kun-
den, die ihm neben dem Anspruch wegen Lie-
ferverzuges zustehen, bleiben vorbehalten. 

§ 5 

Versand - Gefahrenübergang – 

Verpackungskosten 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung 
nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ 
vereinbart. Mit der Übergabe der Ware an den 
Transportführer – gleichgültig, ob er vom 
Kunden, von uns oder von einem Dritten be-
auftragt wurde – geht die Gefahr auf den 
Kunden über. Dies gilt auch bei Teil- sowie 
Frankolieferungen. Bei Auslieferungen mit un-
seren Fahrzeugen geht die Gefahr auf den 
Kunden über, sobald die Ware an dem ver-
traglich festgelegten Ort bereitgestellt wird. 

(2) Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die 
Lieferung durch eine Transportversicherung 
eindecken; die insoweit anfallenden Kosten 
trägt der Kunde. 

(3)  Erfolgt die Lieferung durch unser Fahrzeug 
und unser Personal, so gilt die Übergabe der 
Ware spätestens dann als erfolgt, wenn sie 
dem Empfänger vor der Anlieferungsstelle auf 
befestigter Fahrbahn und auf dem Wagen zur 
Verfügung steht. Ist die Zufahrt zu der Anliefe-
rungsstelle nach Auffassung des Anliefernden 
nicht oder nicht ohne Gefahren für das zu lie-
fernde Gut befahrbar, so erfolgt die Übergabe 
dort, wo ein einwandfreies An- und Abfahren 
des Fahrzeugs gewährleistet ist. Ist der Käufer 
nicht bereit, die Ware an diesem Ort entge-
genzunehmen, so gerät er in Annahmeverzug.  

(4) Das Entladen der gelieferten Ware ist alleinige 
Angelegenheit des Kunden. Hält der Kunde 
das zum Entladen erforderliche Personal so-
wie die erforderlichen Abladevorrichtungen 
nicht vor, sind wir berechtigt, Wartezeiten 
entsprechend KVO bzw. GNT zu berechnen. 
Verlangt der Kunde Hilfestellung beim Entla-
den, auch durch die Bereitstellung von Ab-
ladevorrichtungen, so können wir, sofern die-
se Maßnahme für uns umsetzbar ist, dem 
Kunden diesen Aufwand zusätzlich in Rech-
nung stellen. Ungeachtet dessen besteht un-
sererseits keine rechtliche Verpflichtung zu 
einer Hilfestellung beim Entladen.  
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Für durch unser Personal beim Abladen verur-
sachte Schäden sowohl an der gelieferten 
Ware als auch an anderen Rechtsgütern haf-
ten wir nur im Falle vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Handelns. Dies gilt nicht, soweit 
der Schaden in der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit besteht.  

(5) Teilleistungen bzw. Teillieferungen sind in für 
den Kunden zumutbarem Umfang zulässig 
und können von uns in Rechnung gestellt 
werden.  

(6) Für Lieferung und Berechnung der Verpa-
ckung sind die jeweiligen Preislisten oder 
Sonderofferten maßgebend. Die Verpa-
ckungsart wird nach transport- und produkti-
onstechnischen Gründen ausgewählt. Ein 
Rückgaberecht von Verpackungen besteht für 
den Kunden nicht, Einwegverpackungen ge-
hen ins Eigentum des Kunden über.  Soweit 
die Verpackung in unserem Eigentum oder 
dem des Herstellers verbleibt, begründet die 
Mitlieferung in jedem Falle ein Rückforde-
rungsrecht oder einen Anspruch auf Ersatz 
mindestens in Höhe des ausbedungenen 
Pfandes.  

§ 6 

Mängelhaftung 

(1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, 
dass dieser seinen nach § 377 HGB geschul-
deten Untersuchungs- und Rügeobliegenhei-
ten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Ins-
besondere wegen der besonderen Eigenschaf-
ten unserer Ware und der Gefahr von Beschä-
digungen, ist der Kunde zur unverzüglichen 
und sorgfältigen Prüfung der von uns geliefer-
ten Ware verpflichtet.  

(2) Durch die Herstellung bedingte Abweichungen 
in Maßen, Dicken, Gewichten oder Farbtö-
nung stellen keinen Mangel dar, sofern die 
branchenüblichen Toleranzen bzw. einschlägi-
gen DIN-Normen nicht überschritten werden. 
Dies gilt insbesondere für den Fall, dass die 
Funktionseigenschaften nicht beeinträchtigt 
werden. Maßtoleranzen sowie weitere Merk-
male sind den Bearbeitungsbedingungen für 
Spiegel und Flachglas sowie den einschlägi-
gen Normen und technischen Regeln zu ent-
nehmen. Diese werden auf Verlangen hin ver-
sendet.  

 (3) Wir übernehmen keine Gewähr für Schäden, 
die auf ungeeignete oder unsachgemäße Ver-
wendung, fehlerhafte, nicht von uns und ohne 
unsere Zustimmung vorgenommene Montage, 
Inbetriebsetzung, Veränderung oder Repara-
tur, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung 
oder natürliche Abnutzung zurückgehen. 

 

Das gleiche gilt, wenn die Betriebsanweisun-
gen sowie die gültigen und einschlägigen Ver-
arbeitungsrichtlinien nicht befolgt wurden.  

 (4) Der Kunde ist verpflichtet, uns die Möglichkeit 
zu geben, den gerügten Mangel vor Ort festzu-
stellen bzw. auf unser Verlangen den bean-
standeten Gegenstand oder Muster davon zur 
Verfügung zu stellen. Bei Transport- oder 
Bruchschäden ist die Ware in dem Zustand zu 
belassen, in dem sie sich bei Erkennung des 
Mangels befand.  

(5) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist 
der Kunde berechtigt, Nacherfüllung in Form 
einer Mangelbeseitigung oder Lieferung einer 
neuen mangelfreien Sache zu verlangen. Die 
Wahl zwischen den beiden beschriebenen 
möglichen Formen der Nacherfüllung steht 
uns zu.  

 (6) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der 
Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt 
oder Minderung zu verlangen. 

(7) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, sofern der Kunde Schadensersatzan-
sprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit unserer Ver-
treter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit 
uns keine vorsätzliche Pflichtverletzung ange-
lastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schaden begrenzt. 

(8) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist 
aber die Schadensersatzhaftung auf den vor-
hersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. Wesentliche Vertrags-
pflichten sind solche, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Ein-
haltung der Kunde regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf. 

 (9) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
bleibt unberührt; dies gilt auch für die Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz.
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(10) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 
beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahren-
übergang. 

(11) Wenn wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen Verletzungen des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit verschuldet 
haben, gelten für die Schadenersatzansprü-
che des Kunden die gesetzlichen Verjährungs-
fristen. Gleiches gilt, wenn wir, unsere gesetz-
lichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vor-
sätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. 
Zudem bleiben die Verjährungsfristen der 
§§ 478, 479 BGB, sowie § 438 Abs. 1 Nr. 2 
BGB unberührt. 

 
§ 7 

Garantie 

Garantieerklärungen der Hersteller werden in vol-
lem Umfang weitergegeben. Unsere Ersatzleistung 
für Ansprüche aus solchen Erklärungen ist auf den 
Umfang beschränkt, in dem die Hersteller zum 
Ersatz verpflichtet sind. Eine eigene Haftung unse-
rerseits wird weder dem Grunde noch der Höhe 
nach begründet. Für technische Angaben fremder 
Hersteller können wir nur bei besonderer Vereinba-
rung eine Gewähr übernehmen. Diese Angaben, 
insbesondere auch solche über Leistungen und  
Verwendbarkeit der gelieferten Produkte, gelten 
nur dann als Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne 
des § 434 Abs. 1 BGB, wenn wir dies ausdrücklich 
schriftlich erklären.    

§ 8 

Gesamthaftung 

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadenser-
satz als in den §§ 4 und 6 vorgesehen, ist – 
ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des gel-
tend gemachten Anspruchs – ausgeschlos-
sen. Dies gilt insbesondere für Schadenser-
satzansprüche aus Verschulden bei Vertrags-
abschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzun-
gen oder wegen deliktischer Ansprüche auf 
Ersatz von Sachschäden. 

(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, wenn 
der Kunde anstelle von Schadensersatz statt 
der Leistung den Ersatz vergeblicher Aufwen-
dungen verlangt.  

(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns ge-
genüber ausgeschlossen oder eingeschränkt 
ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönli-
che Schadensersatzhaftung unserer Ange-
stellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen. 

§ 9 

Eigentumsvorbehaltssicherung 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kauf-
sache bis zum Eingang aller Zahlungen aus 
dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem 
Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zah-
lungsverzug, sind wir berechtigt, nach vorhe-
riger Setzung einer angemessenen Frist, die 
Kaufsache zurückzunehmen. Sämtliche aus 
der Rücknahme resultierenden Kosten hat der 
Kunde zu tragen. In der Rücknahme oder 
Pfändung der Kaufsache durch uns liegt ein 
Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rück-
nahme der Kaufsache zu deren Verwertung 
befugt; der Verwertungserlös ist auf die Ver-
bindlichkeiten des Kunden – abzüglich ange-
messener Verwertungskosten – anzurechnen. 

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache 
pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen 
Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden aus-
reichend zum Neuwert zu versichern. Sofern 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforder-
lich sind, muss der Kunde diese auf eigene 
Kosten rechtzeitig durchführen. 

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen 
Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schrift-
lich zu benachrichtigen, damit wir unsere Ei-
gentumsrechte durchsetzen können. Soweit 
der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in die-
sem Zusammenhang entstandenen gerichtli-
chen und außergerichtlichen Kosten zu erstat-
ten, haftet hierfür der Kunde. 

(4) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im 
ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkau-
fen; er tritt uns bereits jetzt sicherungshalber 
alle Forderungen in Höhe des Faktura-
Endbetrages (einschließlich MwSt.) unserer 
Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräuße-
rung gegen seine Abnehmer oder Dritte er-
wachsen, und zwar unabhängig davon, ob die 
Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung wei-
ter verkauft worden ist; wir nehmen die Abtre-
tung hiermit an. Zur Einziehung der Forderung 
bleibt der Kunde auch nach der Abtretung 
ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. 
Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung 
nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahm-
ten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsver-
zug gerät und kein Antrag auf Eröffnung eines 
Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt 
ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies 
der Fall, so können wir verlangen, dass der 
Kunde uns die abgetretenen Forderungen und 
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehö-
rigen Unterlagen aushändigt und den Schuld-
nern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
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(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsa-
che durch den Kunden wird stets für uns vor-
genommen. Wird die Kaufsache mit anderen, 
uns nicht gehörenden Gegenständen verarbei-
tet, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich 
MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegen-
ständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die 
durch Verarbeitung entstehende Sache gilt 
das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelie-
ferte Kaufsache. 

(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen untrennbar ver-
mischt, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich 
MwSt.) zu den anderen vermischten Gegen-
ständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Er-
folgt die Vermischung in der Weise, dass die 
Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen 
ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns 
anteilmäßig Miteigentum überträgt; die Über-
tragung nehmen wir hiermit an. Der Kunde 
verwahrt das so entstandene Alleineigentum 
oder Miteigentum für uns. 

(7) Der Kunde tritt uns sicherungshalber die For-
derungen in Höhe des Wertes der Vorbe-
haltsware ab, die ihm durch die Verbindung 
der Kaufsache mit einem Grundstück gegen 
einen Dritten erwachsen. Steht die Vorbe-
haltsware in unserem Miteigentum, so er-
streckt sich die Abtretung auf den Betrag, der 
dem Anteilswert am Miteigentum entspricht.   

(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden 
Sicherheiten insoweit freizugeben, als der rea-
lisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu si-
chernden Forderungen um mehr als 10% 
übersteigt; die Auswahl der freizugebenden 
Sicherheiten obliegt uns. 

§ 10 

Datenschutz 

Der Kunde willigt ein, dass wir Daten aus dem Ver-
tragsverhältnis zum Zwecke der Datenverarbeitung 
speichern und uns das Recht vorbehalten, die Da-
ten Dritten zu übermitteln, soweit dies zum Zwecke 
der Vertragsabwicklung – insbesondere Weitergabe 
von Bestelldaten an Lieferanten – oder zu Abrech-
nungszwecken erforderlich ist. 

 

§ 11 

Gerichtsstand – Erfüllungsort 

(1) Sofern der Kunde dem Kreis der in § 310 Abs. 
1 BGB Genannten unterfällt, ist unser Ge-
schäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch be-
rechtigt, den Kunden an seinem Wohnsitzge-
richt zu verklagen. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land; die Geltung des UN-Kaufrechts ist aus-
geschlossen. 

(3)   Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
         anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfül- 
        lungsort. 


